
Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den Neu-
bau einer zweigleisigen Straßenbahntrasse von der bestehenden Wendeschleife Gibit-
zenhof entlang der Dianastraße und der Minervastraße zur bestehenden Haltestelle Fin-
kenbrunn im Bereich der Kreuzung Minervastraße/Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn 
im Stadtgebiet Nürnberg 
 

I. 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) der Regierung von 
Mittelfranken vom 03.06.2025, Gz. RMF-SG32-4354-6-28, ist der Plan für den Neubau einer 
zweigleisigen Straßenbahntrasse von der bestehenden Wendeschleife Gibitzenhof entlang 
der Dianastraße und der Minervastraße zur bestehenden Haltestelle Finkenbrunn im Bereich 
der Kreuzung Minervastraße/Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn im Stadtgebiet Nürnberg 
gemäß § 28 Abs. 1 PBefG und Art. 74 Abs. 1 Satz 1 des Bayer. Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) festgestellt worden. 
 

II. 
 
1. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen war, ist gemäß § 27 
UVPG die Entscheidung über das Vorhaben öffentlich bekannt zu machen. 
 
2. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Ausfertigung 
der festgestellten Planunterlagen in der Zeit 
 

vom 08.07.2025 bis zum 21.07.2025 
 

bei der Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum, Wegerecht und Planfeststellung, 
Sulzbacher Straße 2-6, 90489 Nürnberg, Zi. 103, 1. OG während der Dienststunden am Mon-
tag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht aus. 
 
3. Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vorhabens und denjenigen, über de-
ren Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. 
 
4. Der Planfeststellungsbeschluss gilt mit Ende der Auslegungsfrist allen übrigen Betroffenen 
gegenüber als zugestellt (Art. 74 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG). 
 
5. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den Be-
troffenen bei der Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, schriftlich an-
gefordert werden. 
 
6. Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und eine den festgestellten Planunterla-
gen inhaltlich entsprechende Fassung der Unterlagen während des unter 2. genannten Zeit-
raums im Internetauftritt der Regierung von Mittelfranken (www.regierung.mittelfranken.bay-
ern.de) unter „Service“ > „Planfeststellung“ > „Planfeststellungsbeschlüsse“ > „Personenbeför-
derungsrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse“ eingesehen werden. Ferner sind diese Unter-
lagen auch über das zentrale Internetportal gemäß § 20 UVPG (https://www.uvp-verbund.de) 
zugänglich. Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Un-
terlagen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt 
der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich (Art. 98 Satz 1 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfG in der bis 31.12.2024 geltenden Fassung). Der Inhalt dieser 
Bekanntmachung ist an den genannten Stellen des Internets ebenso zugänglich. 
 

III. 

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
https://www.uvp-verbund.de/


Gegenstand des Vorhabens 
 
Gegenstand des Vorhabens ist der Neubau einer ca. 1,7 km langen zweigleisigen Straßen-
bahntrasse von der bestehenden Wendeschleife Gibitzenhof entlang der Dianastraße und der 
Minervastraße zur bestehenden Haltestelle Finkenbrunn im Bereich der Kreuzung Minerva-
straße/Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn. Die neue Straßenbahntrasse schließt im Bereich 
der Einmündung der Löffelholzstraße in die Dianastraße an die dort bereits heute existieren-
den Straßenbahngleise an. Die neuen beiden Gleise verlaufen zunächst im Mittelstreifen der 
Dianastraße. Im Zulauf auf die über die Dianastraße hinweg führende Eisenbahnüberführung 
verlassen die Gleise den Mittelstreifen; bis nach der Querung der Eisenbahnüberführung wer-
den sie im Bereich der stadteinwärtigen (östlichen) Fahrbahn der Dianastraße geführt. Nach 
dem Passieren der Überführung schwenken die beiden neuen Gleise in den Mittelstreifen der 
Minervastraße ein und verlaufen sodann dort weiter bis zur schon existierenden Haltestelle 
Finkenbrunn. Hier schließen die neuen Gleise wiederum an schon vorhandene Straßenbahn-
gleise an. Die notwendigen baulichen Anpassungsmaßnahmen im Bereich dieser Haltestelle 
erstrecken sich in etwa bis auf Höhe der Paumannstraße. Bestandteil des Vorhabens ist au-
ßerdem ein zweigleisiger Abzweig von den neuen Straßenbahngleisen in der Minervastraße 
in den in nordöstlicher Richtung führenden Ast der Julius-Loßmann-Straße, der an die dort 
schon vorhandenen Gleisanlagen angeschlossen wird. Die neuen Straßenbahngleise sollen 
überwiegend mit Rasengleisen ausgestattet werden, nur im Bereich der Querung der Eisen-
bahnüberführung sowie an Einmündungen und in Bereichen, wo Straßenfahrzeuge Gleise 
überfahren können, werden die geplanten Rasengleise unterbrochen und kommen andere 
Oberbauformen zum Einsatz. 
 
Im Rahmen des Vorhabens sind zwei neue Straßenbahnhaltestellen geplant. Die bisherige 
Endhaltestelle Gibitzenhof wird durch eine neue Haltestelle im Mittelstreifen der Dianastraße 
ersetzt. Diese ist südlich der Einmündung der Löffelholzstraße geplant. Daneben entsteht auf 
Höhe des Minervaplatzes eine neue Haltestelle. Ferner wird die bereits existierende Halte-
stelle Finkenbrunn im Rahmen des Vorhabens baulich angepasst. Die bestehende Wende-
schleife Gibitzenhof wird bei der Vorhabensumsetzung zurückgebaut. Im Gegenzug ist eine 
neue Wendeschleife geplant, welche unmittelbar nördlich der Einmündung der Nimrodstraße 
in die Dianastraße auf einem Areal zwischen der Dianastraße und dem Frankenschnellweg 
vorgesehen ist. 
 
Zur Versorgung der neuen Straßenbahntrasse mit Fahrstrom ist ein neues Unterwerk (ein Um-
spannwerk, das für den Straßenbahnbetrieb notwendigen Strom bereitstellt) geplant. Das Ge-
bäude, das die hierfür notwendigen technischen Anlagen aufnehmen soll, ist auf einem Grund-
stück unmittelbar südwestlich der Eisenbahnüberführung über die Julius-Loßmann-Straße ge-
plant. 
 
Am Straßenraum innerhalb des vom Vorhaben betroffenen Areals sind bauliche Anpassungen 
insbesondere im Bereich der geplanten Haltestellen sowie von Kreuzungen und Einmündun-
gen vorgesehen. Für den motorisierten Individualverkehr steht in der Dianastraße und der Mi-
nervastraße zukünftig jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung, teilweise kom-
men noch Abbiegespuren im Bereich durch Ampeln geregelter Knotenpunkte hinzu. Am Kno-
tenpunkt Minervastraße/Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn etwa entfällt in der Minerva-
straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung zukünftig die Linksabbiegespur. Die im vorhabensbe-
troffenen Bereich verlaufenden Geh- und Radwege werden an die infolge des Vorhabens ver-
änderten Gegebenheiten vor Ort angepasst. 
 

Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses 
 
Der verfügende Teil des Beschlusses lautet: 
 

„Die Regierung von Mittelfranken erlässt folgenden 
 



Planfeststellungsbeschluss: 
 

A. Tenor 

1. Feststellung des Plans 

Der Plan für den Neubau einer zweigleisigen Straßenbahntrasse von der bestehen-
den Wendeschleife Gibitzenhof entlang der Dianastraße und der Minervastraße zur 
bestehenden Haltestelle Finkenbrunn im Bereich der Kreuzung Minervastraße/Ju-
lius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn im Stadtgebiet Nürnberg wird mit den sich aus 
Ziffer A. 3 dieses Beschlusses sowie aus den Deckblättern und Blaueintragungen in 
den Planunterlagen ergebenden Änderungen und Ergänzungen festgestellt. 
 
Maßnahmen, die im Planfeststellungsverfahren von der Stadt Nürnberg (Vorha-
bensträgerin) zugesichert wurden, sind – auch wenn sie nicht in den festgestellten 
Plan aufgenommen wurden – durchzuführen, soweit sie dem öffentlich-rechtlichen 
Regelungsbereich der Planfeststellung unterliegen. Sonstige Zusagen bleiben von 
der Planfeststellung unberührt. 
 

2. Festgestellte Planunterlagen 

Der festgestellte Plan umfasst die nachfolgenden Unterlagen. Die mit „nachrichtlich“ 
gekennzeichneten Unterlagen sind nur zur Information beigefügt; sie sind nicht Ge-
genstand der Planfeststellung. Von den Planunterlagen abweichende Festsetzun-
gen in den Nebenbestimmungen dieses Planfeststellungsbeschlusses (Ziffer A. 3) 
gehen den Planunterlagen vor. (…)“ 

 
Der Vorhabensträgerin wurden Auflagen erteilt, insbesondere in Bezug auf den Immissions-
schutz, den Natur- und Landschaftsschutz, die Denkmalpflege sowie wasserwirtschaftliche 
Belange und den Bodenschutz. 
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen, For-
derungen und Anregungen entschieden worden. 
 
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsunterlagen enthalten aus Datenschutz-
gründen keine Angaben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. Betroffenen 
Grundeigentümerinnen und -eigentümern wird von der auslegenden Stelle oder der Planfest-
stellungsbehörde auf Anfrage Auskunft über die von dem Vorhaben betroffenen eigenen 
Grundstücke gegeben. 
 

IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 
 
„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zu-
stellung Klage erhoben werden beim  
 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 
Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, 

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München. 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Als Zeitpunkt der Zustellung gilt 



der letzte Tag der Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses und der festgestellten Unter-
lagen. Dies gilt nicht für diejenigen, denen der Planfeststellungsbeschluss unmittelbar zuge-
stellt wird; für diese ist der Tag der individuellen Zustellung des Beschlusses maßgeblich. 
 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis (insbesondere Rechtsanwälte und Behörden) 
muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klage-
erhebung anzugeben. 
 
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, sind nur 
zuzulassen, wenn die Verspätung genügend entschuldigt wird. Der Entschuldigungsgrund ist 
auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen. Dies gilt nicht, wenn es mit geringem Auf-
wand möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Die ge-
nannte Frist kann durch das Gericht auf Antrag verlängert werden, wenn der Kläger in dem 
Verfahren, in dem die angefochtene Entscheidung ergangen ist, keine Möglichkeit der Beteili-
gung hatte. 
 
Der angefochtene Beschluss soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-
ätzen sollen bei schriftlicher Einreichung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, außer im Prozess-
kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Pro-
zesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein-
geleitet wird. Prozessbevollmächtigter kann ein Rechtsanwalt oder eine sonst nach § 67 Abs. 
4 VwGO und nach § 5 RDGEG zur Vertretung berechtigte Person oder Organisation sein.“ 
 
Daneben wird noch folgender Hinweis gegeben: 
 
„Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 29 Abs. 6 Satz 2 PBefG). Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 
kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses bei 
dem zuvor genannten Gericht gestellt und begründet werden (§ 29 Abs. 6 Satz 3 PBefG). 
 
Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann ein hierauf gestützter Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von 
einem Monat gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von 
den Tatsachen Kenntnis erlangt (§ 29 Abs. 6 Sätze 4 und 5 PBefG).“ 


